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VERHANDLUNGSSCHRIFT ÜBER DIE SITZUNG DES GEMEINDERATES

am Donnerstag , den 25.10.2012 im Gemeindeamt Kirnberg.

Beginn:  20.00
Uhr                         Die Einladung erfolgte am 19.10.2012

Ende:     22.30   
Uhr                         laut Vereinbarung per E- Mail.

Anwesend waren:

          Bürgermeister

Lienbacher Leopold


Vizebürgermeister

Kerschner Franz


 

die Mitglieder des Gemeinderates


GGR
Erber Gottfried


GR
Fichtinger Franz


GR



GR
Hörhan Michael



GR
Kerschner Ernst


GGR 
Klauser Michael

GGR
Langeneder Manfred  

GR
Lasselsberger Karin


GGR
Lentsch Andreas


GR
Lerchecker Franz


GR
Poscher Johannes


GR
Schernhammer Gertrude


GR 
Schmidt Ernst

GR 
Weinbacher Hubert


GR 
Wippel Christine


GR
Wippel Franz Ing.

Anwesend waren außerdem:        
Entschuldigt abwesend waren:   GR Gansberger Brigitte, GGR Schellenbacher
                                                                                                        Franz 
Nicht entschuldigt abwesend waren: -----

Vorsitzender:   Bürgermeister  Leopold Lienbacher

                          Die Sitzung war öffentlich. 




Die Sitzung war beschlussfähig.
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TAGESORDNUNGSPUNKTE
1. Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Gemeinderates vom 9. Aug. 2012.

2. Bericht des Prüfungsausschusses.

3. Errichtung einer Photovoltaikanlage bei der Wasserversorgungsanlage.

4. Neue Standorte für die Altstoffsammelinseln (Weißglas, Buntglas u. Metall).

5. Förderantrag 2013 für Wegebau.

6. Fußballplatz.

7. Projekte für 2013.

8. Genehmigung eines Dienstvertrages (nicht öffentlich).


1. Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Gemeinderates vom 9. August 2012.
Der Bürgermeister stellt den Antrag auf Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Gemeinderates vom 9. August 2012.

Beschluss: Einstimmige Annahme.
2. Bericht des Prüfungsausschusses.
Am 31.08. 2012 hat der Prüfungsausschuss eine unangemeldete Prüfungssitzung durchgeführt. Überprüft wurden die Belege des Zeitraumes April – Juni 2012. Die Überprüfung der Barkasse ergab die Übereinstimmung. Der Obmann des Prüfungsausschusses ersucht um Abstimmung über den Prüfbericht und Entlastung der Kassenverwaltung. 

Beschluss: Einstimmige Annahme. 
3. Errichtung einer Photovoltaikanlage bei der Wasserversorgungsanlage.
Die Energiegruppe ist für die Errichtung einer Photovoltaikanlage (4 kWp) bei der Wasserversorgungsanlage (Pumpstation, Entkeimung). Der Förderantrag wurde am 4.10.2012 bereits gestellt. Gesamtkosten € 10.683,-- incl. Mwst. Anbot Fa. Schadner: Anlage CNPV (Paneele aus China, Gleichrichter von Fronius)  € 9.482,50 + Fundamentierung in Eigenregie € 1.200,--. Voraussichtlich von PV Anlage jährlich erzeugte Energie: 3.963,7 kWh, davon direkt genutzt: 2.577,90 kWh, Netzeinspeisung: 1.385,80 kWh. Amortisationszeit: 11,2 Jahre. Förderung: € 2.844,77 (30% d. Anlage, ohne Fundament), Einspeisevergütung rd. € 110,--/Jahr.  Mit dem Grundbesitzer ist eine schriftliche Vereinbarung zur Anlageerrichtung zu machen.
Der Bürgermeister stellt den Antrag auf Errichtung der PV-Anlage nach Erhalt der Förderzusage.
Beschluss: Einstimmig.

4. Neue Standorte für die Altstoffsammelinseln (Weißglas, Buntglas u. Metall).
Vorgesehen sind 5 Standorte: Beim Kindergarten, Volksschule, Sportplatz, Am Weißen Kreuz und Haus Schweiger-Strohhof 3; Die Entleerung erfolgt alle 4 Wochen. Einige Gemeinderäte plädieren für den Standort bei der Kläranlage. Der Umweltverband hält diesen Standort aber nicht für günstig, da keine Siedlungen in der Nähe sind und extra zugefahren werden muss. Die Abstimmung über die Standorte ergibt:
Einstimmig: Volksschule, Kindergarten, Sportplatz und Strohhof Nr. 3

7 Stimmen für Standort Am Weißen Kreuz

9 Stimmen für Kläranlagenstandort.

Der Gemeinderat schlägt somit dem GVU vor, an Stelle des Standortes Am Weißen Kreuz, den Kläranlagenstandort (Textilsammelstelle u. NÖLI Sammelstelle) zu nehmen.

5. Förderung 2013 für Wegebau.
Für Güterwegerhaltungsmaßnahmen 2013 wurde ein Antrag auf € 20.000,-- beim Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Güterwege, gestellt. Dies bedeutet aber noch keine Zusicherung der Geldmittel. Vorgesehen wäre die Sanierung des Weges zum Haus Obergraben 1. 
Der Gemeinderat ist einstimmig für diesen Antrag.
6. Fußballplatz.

Gemeinderat Ernst Kerschner meldet sich zu Wort und bringt schriftlich einen Zusatzantrag ein: „Gemäß NÖ- Gemeindeordnung § 22 bringe ich einen Zusatzantrag auf Fassung eines Grundsatzbeschlusses „Verlegung Sportplatz“ zum Tagesordnungspunkt „Sportplatz“ ein.

Der Bürgermeister berichtet von den Gesprächen, die seitens der Gemeinde Kirnberg mit der Sportabeilung des Landes (Hofr. Binder, Mag. Aigner), den zuständigen Politikern, sowie Vertretern und Planern des USV Kirnberg geführt wurden. Ein Finanzierungsplan über 3 Jahre Bauzeit wurde erstellt. Die Gesamtprojektkosten ergeben sich aus den Kostenvoranschlägen und Kostenschätzungen, die vom USV Kirnberg eingeholt wurden. Daraus ergibt sich:

Gesamt Projektkosten incl. Mwst.
1.511.699,78

Von NÖ Land max. 1/3 erreichbar, davon 150.000,-- von der Sport-

abteilung, 350.000,-- als Sonder-Bedarfszuweisung auf 3 Jahre aufgeteilt. 

· Es gibt in diesen Jahren keine BZ für irgend ein anderes Vorhaben!
500.000,--

Als vorhandene Mittel können gerechnet werden:

Eventuell Grundverkauf an Lagerhaus
77.400,--

USV Arbeitsleistung (10.940 Std. a € 20,--)
218.807,26

USV Geldleistung (derzeit nicht vorhanden)
50.000,--

346.207,26

Verbleiben nicht vorhandene Mittel (fremd zu finanzieren):
665.492,52

Die vom Land NÖ vorgeschlagene Drittel Finanzierung (Gemeinde, USV u. Land NÖ) kommt nicht zustande. Der USV kann die Geldmittel nicht aufbringen. Die angesetzte Eigenleistung des USV mit rd. 11.000 freiwilligen Arbeitsstunden stößt an die Vereinsgrenzen. Eine Darlehensfinanzierung durch den USV (Haftung der Funktionäre) wird vom USV abgelehnt.
Der Bürgermeister stellt dazu fest, dass er sich im Hinblick auf die Budgetlage der Gemeinde eine Finanzierung des offenen Betrages mittels eines Darlehens seitens der Gemeinde nicht vorstellen kann und er aus diesem Grund gegen eine Sportplatzverlegung ist. Die Gemeinde wäre dadurch bei der Realisierung notwendiger Vorhaben auf Jahre blockiert. 

Nach ausführlicher Diskussion lässt der Bürgermeister über den „Grundsatzbeschluss“ zur Sportplatzverlegung abstimmen. Er ersucht die Gemeinderäte, die für die Verlegung des Sportplatzes sind um die Stimme.

Ergebnis: 

6 Stimmen für die Verlegung (Lasselsberger Karin, Langeneder Manfred, Lerchecker Franz, Erber Gottfried, Kerschner Ernst, Vizebgm. Kerschner Franz).
11 Stimmen gegen die Verlegung (Bgm. Lienbacher Leopold, Fichtinger Franz, Poscher Johannes, Weinbacher Hubert, Schernhammer Gertrude, Schmidt Ernst, Wippel Franz, Hörhan Michael, Klauser Michael, Lentsch Andreas, Wippel Christine).
Auf Grund des Abstimmungsergebnisses verlassen GR Ernst Kerschner „aus Protest“ und Vizebürgermeister Fanz Kerschner mit den Worten: „Er ist enttäuscht über das Stimmverhalten des Bürgermeisters. Es kann nicht sein, dass der Bürgermeister gegen die Zukunft von Kirnberg stimmt“, den Sitzungssaal.
7.  Projekte für 2013.


Volksschule: 
Eine Dachsanierung (Erneuerung der Dacheindeckung) wird erforderlich. Das bestehende Eternit-Rhombusdach ist rd. 50 Jahre alt. Ein Kostenvoranschlag über eine neue Prefa- Dacheindeckung (€ 61.091,--, Fa. Bauer) liegt vor.
Heizungsumstellung: Die bestehende Ölheizung soll durch eine Hackgut – oder Pelletsheizung ersetzt werden. Vom Land NÖ wurde diesbezüglich eine Energieberatung durchgeführt. Die Heizungsumstellung in der Volksschule hat Priorität vor dem Gemeindeamt.


Eine zumindest teilweise Staubfreimachung (Asphaltierung) der neuen Siedlungsstraßen (Kaiserweg, Sonnenweg) ist geplant. 


Eine Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED – Licht (z.B.: Hauptstraße) soll in kleinen Schritten begonnen werden. Die gebrauchten Lampen könnten vorläufig in der neuen Siedlung verwendet werden.


Fußgängersteg über die Mank bei Kläranlage: Hiezu soll die wasserrechtliche Genehmigung eingeholt werden. Erst dann können die genauen Kosten der Stegerrichtung ermittelt werden. 
8. Genehmigung eines Dienstvertrages (nicht öffentlich).

Siehe nicht öffentliches Protokoll.
Seite 2 von 4

